
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1973/5/11 0391/73
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.05.1973

Index

StVO

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §45 Abs2

AVG §52

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2740/51 E 10. Dezember 1972 VwSlg 2778 A/1952 RS 1

Stammrechtssatz

Die Schiedskommission beim Landesinvalidenamt hat bei der Entscheidung über den Anspruch auf

Hinterbliebenenrente aus der Kriegsopferversorgung auch die Schlüssigkeit von Sachverständigengutachten zu

überprüfen.

Schlagworte

Gutachten Beweiswürdigung der Behörde
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